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Gemeindeinitiative  

Einführung einer Geschäftsprüfungskommission GPK  

für die Gemeinde Stettlen 
 
Die in der Gemeinde Stettlen stimmberechtigten Unterzeichnerinnen und Unterzeichner stellen gestützt auf Artikel 40 des Organisa-
tionsreglements folgendes Begehren: 
 

 
Den Stimmberechtigten von Stettlen soll die Einsetzung einer Geschäftsprüfungskommission als ordentliches 

Geschäft an einer Gemeindeversammlung beantragt werden. Der Gemeinderat wird dabei aufgefordert, gemeinsam 

mit den Ortsparteien ein Reglement auszuarbeiten, das Organisationsreglement anzupassen und den Stimmberech-

tigten die Rechtsgrundlagen zum Entscheid vorzulegen.  

 

Dabei sollen bezüglich der Wahl von Mitgliedern folgende Eckwerte gelten: 

 GPK besteht aus 5 Mitgliedern, welche an der Urne durch die Stimmberechtigten im Proporzverfahren ge-

wählt werden. 

 Die GPK organisiert sich selber und wählt einen Präsidenten / eine Präsidentin 
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Es dürfen nur die in der Gemeinde Stettlen stimmberechtigten Personen unterschreiben. Wer sich bei der Unterschriftensammlung 
bestechen lässt oder jemand anderen besticht, mit einem anderen Namen als seinem eigenen unterschreibt oder auf eine andere 
Weise das Ergebnis der Unterschriftensammlung fälscht, macht sich strafbar (Art. 281 und 282 des Schweizerischen Strafgesetzbu-
ches [StGB, SR 311.0]).  
 
Beginn der Unterschriftensammlung: 26. August 2021 (Ablauf Sammelfrist: 25. Februar 2022) 
 

Die unterzeichnende Amtsperson [Stimmregisterführerin / Stimmregisterführer] bescheinigt hiermit, dass die vorstehenden Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner im Zeitpunkt des Eingangs des Unterschriftenbogens in der Gemeinde Stettlen stimmberechtigt 
waren.  

Eingang Unterschriftenbogen: ___________________________[Datum]   
 
Anzahl bescheinigte Unterschriften: _____________ Amtsstempel: 
Ort und Datum: ______________________________________  
 
Unterschrift: ________________________________________ 
 

 
Initiativkomitee und mit Mehrheitsbeschluss zum Rückzug der Initiative Ermächtigte:  
Peter Masciadri, Präsident FDP Stettlen-Deisswil, Ferenbergstrasse 53e, 3066 Stettlen 
 
Diesen Initiativbogen bis spätestens am 14. Januar 2022 senden an das  
Initiativkomitee FDP Stettlen-Deisswil, c/o Peter Masciadri, Ferenbergstrasse 53e, 3066 Stettlen 
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Zusätzliche Erläuterungen der FDP Stettlen-Deisswil als Initiativkomitee 
 
In den letzten Jahren wurden verschiedene Kommissionen in der Gemeinde Stettlen aufgehoben oder 

umfunktioniert. Dadurch hat sich die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger und gleichzeitig auch die 

Kontrolle und Begleitung des Gemeinderats verändert.  

 

Rund um die Ablehnung des Budgets 2021 im Dezember 2020 hat es sich gezeigt, dass eine Vielzahl an 

Bürgerinnen und Bürgern mit geplanten Geschäften des Gemeinderats nicht einverstanden sind. Um dies 

in aller Regel rechtzeitig thematisieren zu können, konnte nur die Ablehnung des Budgets vorgeschlagen 

werden.  

 

Damit die Geschäfte zukünftig besser begleitet werden können, schlägt die FDP Stettlen-Deisswil die In-

stallation einer Geschäftsprüfungskommission GPK vor. Diese Institution ist bereits in vielen vergleichba-

ren Gemeinden im Kanton Bern ein praxiserprobtes und vor allem vertrauensbildendes Gremium für die 

Bürgerinnen und Bürger. Die GPK soll die Geschäfte des Gemeinderats begleitend prüfen können, dies 

ergänzend zum Rechnungsprüfungsorgan. Die genauen Aufgaben und auch die Abgrenzung zum Rech-

nungsprüfungsorgan sollen nach der Annahme der Initiative gemeinsam zwischen Ortsparteien und Ge-

meinderat erarbeitet und in einem Reglement festgehalten werden. Dabei sollen auch die dadurch not-

wendigen Anpassungen im Organisationsreglement festgeschrieben werden. Reglement und die Revi-

sion des Organisationsreglements sind danach durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu be-

schliessen.  

 

 


